[zu verfassen auf Papier mit Briefkopf des Begünstigten]

VEREINBARUNG ZUR UMSETZUNG
EINES BETRIEBLICHEN AUSBILDUNGS- UND ORIENTIERUNGSPRAKTIKUMS
Nr. _______________ vom _______________


ZWISCHEN

______________ [Bezeichnung des Veranstalters] mit Sitz in ______________ [Ort] ______________ [Provinz], Steuernummer / MwSt.-Nr.______________nachfolgend „Veranstalter“, rechtlich vertreten durch ______________, geboren in ______________ [Ort] ______________ [Provinz] am ______________.

UND

______________ [Bezeichnung des Praktikumsbetriebs] mit Sitz in ______________ [Ort] ______________ [Provinz], Steuernummer / MwSt.-Nr.______________nachfolgend „Praktikumsbetrieb“, rechtlich vertreten durch ______________, geboren in ______________ [Ort] ______________ [Provinz] am ______________.


Vorausgeschickt,

· dass zur Erleichterung der Berufswahl über den direkten Kontakt mit der Arbeitswelt und das Alternieren zwischen Studium und Arbeit im Bereich der Ausbildungsprozesse die Veranstalter gemäß Art. 18 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes Nr. 196 vom 24. Juni 1997 betriebliche Ausbildungs- und Orientierungspraktika zum Nutzen derer anbieten können, die bereits die Schulpflicht im Sinne des Gesetzes Nr. 1859 vom 31. Dezember 1962 absolviert haben;
· dass in Art. 3 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 21 vom 17 November 2017 vorgesehen ist, dass die Autonome Provinz Bozen die Finanzierung des Europäischen Sozialfonds (ESF) für außerordentliche Maßnahmen zur Förderung von Vorhaben, die von öffentlichen oder privaten Einrichtungen mit dem Ziel umgesetzt werden, Beschäftigung, Bildung und soziale Inklusion zu fördern nutzt;
· in Art. 2 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 20 vom 29. Juli 1986 vorgesehen ist, dass die Autonome Provinz Bozen die eigenen durch den Europäischen Sozialfonds kofinanzierten Projekte über Vereinbarungen mit öffentlichen oder privaten Einrichtungen durchführen kann;
· dass auf der Grundlage von Art. 1 des Dekrets Nr. 166 des Arbeits- und Sozialministeriums vom 25. Mai 2001 die akkreditierten Stellen befugt sind, Ausbildungs- und Orientierungsmaßnahmen mit öffentlichen Mitteln anzubieten und durchzuführen;
· dass _______________________ [Bezeichnung des Veranstalters] gemäß Beschluss der Landesregierung Bozen Nr. 301 vom 22.03.2016 (Akkreditierungsdekret Nr. _____ vom _______) eine für die Durchführung von durch den Europäischen Sozialfonds kofinanzierten Ausbildungs- und Orientierungsmaßnahmen akkreditierte Einrichtung ist.
· dass der in dieser Vereinbarung gegenständliche Praktikumszeitraum Teil der Bildungsmaßnahme ______ [Projektnummer ] - _______________________ [Bezeichnung der Maßnahme ] ist, die mit Dekret des Direktors des ESF-Amts Nr. _____ vom ______________ genehmigt wurde und deren Veranstalter und Begünstigte _______________________ [Bezeichnung des Veranstalters] ist;
· dass das Rundschreiben 52/1999 des Arbeits- und Sozialministeriums festlegt, dass die im Hinblick auf die in Unternehmen durchgeführten Praktika, die von jungen Menschen zur Berufsausbildung im Rahmen der durch den Europäischen Sozialfonds kofinanzierten Projekte absolviert werden, nicht unter den Anwendungsbereich des Ministerialdekrets vom 25.3.1998, Nr. 142 fallen, das die Regelungen zu Ausbildungs- und Orientierungspraktika beinhaltet;
· dass das Praktikum, wie es im Rundschreiben 52/1999 des Arbeits- und Sozialministeriums festgelegt ist, ein Modul eines breiten gefächerten Bildungsweges ist, der auf das Erleben von Theorie und Praxis im Wechsel ausgerichtet ist;
· dass die im Rahmen der ESF+-Bildungswege durchgeführten Praktika von der Pflicht zur Meldung im Sinne des Art. 1 Absatz 1180 des Gesetzes Nr. 296 vom 27. Dezember 2006 ausgenommen sind, wie dies im Vermerk des Arbeitsministeriums Prot. Nr. 4746 vom 14. Februar 2007 verdeutlicht wurde und dass diese Praktika schlussendlich nicht den „Leitlinien zum Thema Praktika“ der Einheitskonferenz Staat, Regionen und Autonome Provinzen vom 24 Jänner 2013 unterliegen.

Es wird Folgendes vereinbart:

Art. 1
1. Gemäß Art. 18 des Gesetzes Nr. 196 vom 24. Juni 1997 verpflichtet sich ______________________ [Bezeichnung des Praktikumsbetriebs] in sein Unternehmen ______________ (Anzahl) Teilnehmer des Ausbildungs- und Orientierungspraktikums auf Vorschlag von ______________  [Bezeichnung des Veranstalters] gemäß Art. 5 der Durchführungsbestimmungen, Art. 18 des Gesetzes Nr. 196 aus dem Jahre 1997 aufzunehmen.

Art. 2
1. Das Ausbildungs- und Orientierungspraktikum stellt gemäß Art. 18 Absatz 1 Buchstabe d des Gesetzes Nr. 196 aus dem Jahre 1997 kein Arbeitsverhältnis dar.
2. Während des Praktikums werden die Bildungs- und Orientierungstätigkeiten von einem Praktikums-Tutor begleitet und überprüft, der vom Veranstalter zum Verantwortlichen für Didaktik und Organisation benannt wird und von einem Betriebstutor, den der Praktikumsbetrieb bestimmt.
3. Für jeden im Praktikumsbetrieb auf der Grundlage der vorliegenden Vereinbarung eingegliederten Praktikumsteilnehmer/in wird vonseiten des Veranstalters ein Ausbildungs- und Orientierungsprojekt geschaffen, das mindestens Folgendes beinhalten muss:
· Name und anagrafische Daten des Praktikanten/der Praktikantin.
· Gesellschaftsform, Steuernummer/MwSt.-Nummer des gastgebenden Betriebes (auch „Praktikumsbetrieb“ genannt).
· Durchführungsort(e) des Praktikums.
· Nennung der Tage und Uhrzeiten, an denen das Praktikum stattfindet.
· Wöchentliche Stage-Stunden.
· Den zugrundeliegenden Nationalen Kollektivertrag (CCNL) für die Arbeiten, die der Praktikant/die Praktikantin beim Praktikumsbetrieb durchführen wird.
· Stundenanzahl pro Woche gemäß des entsprechenden Nationalen Kollektivvertrags.
· Stage-Dauer in Stunden und Monaten.
· Zeitraum der Durchführung des Stages.
· Stage-Tutor (die vom Begünstigten - auch „Veranstalter“ genannt - beauftragte Person, die den Praktikanten/die Praktikantin während des Stages begleitet) mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
· Betriebstutor (die vom Stage-Betrieb ermittelte Person, um den Praktikanten/ die Praktikantin während des Stages zu begleiten) mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
· Angaben zu den zugunsten des Praktikanten/der Praktikantin abgeschlossenen Versicherungspolizzen: INAIL-Positionsnummer, Haftpflicht-Positionsnummer.
· Ziele, Durchführungsmodalitäten und dem Praktikanten/der Praktikantin übertragene Bereiche und Tätigkeiten des Stages;
· Unterschrift des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin des Veranstalters, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin des Stage-Betriebs und, zur Kenntnisnahme, die Unterschrift des Praktikanten/der Praktikantin.
4. Das Ausbildungs- und Orientierungsprojekt gemäß diesem Absatz ist wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung.



Art. 3
1. Während der Durchführung des Ausbildungs- und Orientierungspraktikums ist der Praktikumsteilnehmer/die Praktikumsteilnehmerin verpflichtet:
· die durch das Ausbildungs- und Orientierungsprojekt vorgesehenen Stage-Tätigkeiten zu absolvieren und dabei die vereinbarten Zeiten zu beachten und die Gegebenheiten des Arbeitsumfeldes zu respektieren.
· die Hygiene-, Sicherheits-, und Gesundheitsvorschriften an den Arbeitsplätzen zu befolgen;
· sich angemessen und respektvoll in Bezug auf die Vorschriften und Gewohnheiten des Betriebs zu verhalten.
· die Vorschriften über die Geheimhaltungspflicht bezüglich Daten, Informationen und die im Rahmen des Stages gewonnenen Kenntnisse über Produktionsprozesse und Produkte einzuhalten.
· regelmäßig an den Stage-Tätigkeiten teilzunehmen und dabei die im Ausbildungs- und Orientierungsprojekt angegebenen und im Kalender eingegebenen Zeiträume, Tage und Uhrzeiten einzuhalten.
· den Stage-Betrieb sowie den Veranstalter unverzüglich über kurze oder fortdauernde Abwesenheiten, über vorzeitige Eintritte oder Austritte, über einen vorzeitigen Beginn und/oder über ein vorzeitiges Ende des Zeitraums der Stage-Tätigkeiten oder über eine vorzeitige Unterbrechung der Stage-Tätigkeiten zu informieren.
· das Register für Stage-Tätigkeiten regelmäßig und korrekt zu unterschreiben, um die eigene Anwesenheit im Unternehmen zu bestätigen.
2. Sollten vonseiten des Praktikumsteilnehmers/der Praktikumsteilnehmerin Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die gegen Vorschriften oder die Interessen des Praktikumsbetriebs verstoßen, kann Letzterer nach Benachrichtigung des vom Veranstalter beauftragten Tutors die Weiterführung des Praktikums aussetzen oder abbrechen.
3. Der Praktikumsteilnehmer/die Praktikumsteilnehmerin kann das Praktikum jederzeit abbrechen, wobei er/sie den Veranstalter und den Praktikumsbetrieb hiervon vorher schriftlich in Kenntnis setzen muss.
4. Im Falle einer Erkrankung oder eines anderen gerechtfertigten Grundes wird der Betriebstutor hierüber umgehend vom Praktikumsteilnehmer/von der Praktikumsteilnehmerin informiert.
5. Der Praktikumsteilnehmer/die Praktikumsteilnehmerin darf keinerlei Art von Vergütung vom Praktikumsbetrieb verlangen noch von ihm annehmen.
6. Der Praktikumsteilnehmer/die Praktikumsteilnehmerin kann keine Übernahme vonseiten des Praktikumsbetriebs während des Verlaufs oder am Ende des Praktikums verlangen.

Art. 4
1. Der Veranstalter versichert den/die Praktikumsteilnehmer/innen gegen Arbeitsunfälle bei dem INAIL und schließt eine Haftpflichtversicherung bei Versicherungsunternehmen ab, die in dem Bereich tätig sind. Der Praktikumsbetrieb verpflichtet sich, bei Unfällen während des Praktikums den Vorfall innerhalb der in der geltenden Vorschrift vorgesehenen Frist den Versicherungsinstituten (unter Angabe der Nummer der Police, die vom Veranstalter unterzeichnet wurde) und dem Praktikumsbetrieb zu melden.
2. Der Veranstalter verpflichtet sich, das INAIL und die für das Land zuständige Arbeitsaufsichtsbehörde über die Dauer und Modalitäten der Durchführung des Praktikums zu informieren.
3. Der Veranstalter stimmt sich mit dem Praktikumsbetrieb ab und erstellt das Ausbildungs- und Orientierungsprojekt und bestimmt einen Praktikums-Tutor, der für die Didaktik und Organisation der Praktikumstätigkeiten zuständig ist.
4. Der Veranstalter verpflichtet sich:
· den Stage-Verlauf kontinuierlich zu überprüfen, wobei die geeignetste und wirksamste Methode zu ermitteln ist (regelmäßige Besuche von Seiten des Stage-Tutors, Rückkehr in den Unterrichtsraum usw.).
· einen konstanten und kontinuierlichen Kontakt mit dem Teilnehmer/mit der Teilnehmerin und dem Stage-Betrieb aufrechtzuerhalten, um den täglichen Fortschritt der Stage-Tätigkeiten zu verfolgen.
· ständig über die Ortswechsel des Teilnehmers/der Teilnehmerin (Einsätze oder Außendienste) im Rahmen der Erfüllung seiner/ihrer Aufgaben sowie über die kurzen Abwesenheiten des Teilnehmers/der Teilnehmerin (kurze tägliche „Abwesenheiten“, Mitteilungen über vorzeitige Ein- oder Austritte usw.) informiert zu sein.
· die Anwesenheit des Teilnehmers/der Teilnehmerin konstant zu überprüfen und dem ESF-Amt jede eventuelle Abweichung vom Kalender der Stage-Tätigkeiten und vom Ausbildungsprojekt in der oben beschriebenen Weise mitzuteilen.
· die Ausbildungsergebnisse der Stage-Tätigkeiten zu überprüfen, wobei zu diesem Zweck geeignete und wirksame Methoden zu ermitteln sind (Fragebögen zur Bewertung von Seiten des Stage-Betriebes, Abschlussberichte usw.).

Art. 5
1. Der Praktikumsbetrieb ernennt einen internen Betriebstutor, der die Aufgabe hat, den Praktikanten/die Praktikantin bei der Absolvierung der im Ausbildungs- und Orientierungprojekt vorgesehenen Tätigkeiten zu begleiten.
2. Der Praktikumsbetrieb verpflichtet sich:
· einen unternehmensinternen Tutor zu benennen, dessen Aufgabe es ist, den Praktikanten/die Praktikantin bei der Durchführung der im Ausbildungs- und Orientierungsprojekt vorgesehenen Tätigkeiten zu begleiten.
· die Unfall- und Hygienevorschriften am Arbeitsplatz zu beachten und den Praktikanten/die Praktikantin über die diesbezüglich geltenden Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen für Mitarbeiter aufzuklären und ihn entsprechend zu instruieren.
· während der Praktikumsdauer die Örtlichkeiten, Anlagen, Geräte und das Personal wie bei der Erstellung des Ausbildungs- und Orientierungsprojekts vereinbart, zur Verfügung zu stellen.
· dem Praktikanten/der Praktikantin zu ermöglichen, Erfahrungen am Arbeitsplatz zu sammeln und ihm/ihr zu erlauben, direkte Kenntnisse über die Organisation des Betriebs, die Herstellungsprozesse und Arbeitsphasen zu gewinnen.
· dem Tutor des Veranstalters den Zutritt zu allen eigenen Einrichtungen zu ermöglichen und den Praktikanten/innen und den Betriebstutor kontaktieren zu können, um den Verlauf des Praktikums zu überprüfen.
· dem Veranstalter und den Versicherungsunternehmen jedweden dem Praktikanten/der Praktikantin zustoßenden Unfall innerhalb der von der geltenden Vorschrift vorgegebenen Fristen zu melden.
· den Begünstigten über eventuelle fortdauernde Abwesenheiten des Teilnehmers/der Teilnehmerin zu informieren.
· dem Veranstalter innerhalb des nächsten Tages, den eventuellen verspäteten physischen - im Vergleich zu dem im Kalender und Ausbildungsprojekt vorgesehen - Anfang der Stage-Tätigkeiten mitzuteilen.
· dem Veranstalter innerhalb des nächsten Tages, die eventuelle vorzeitige physische - im Vergleich zu dem im Kalender und Ausbildungsprojekt vorgesehene - Beendigung der Stage-Tätigkeiten mitzuteilen.
· den Veranstalter unverzüglich über jede weitere fortdauernde Abwesenheit des Teilnehmers/der Teilnehmerin zu informieren.
· dem Veranstalter innerhalb des nächsten Tages, vorgenommene Unterbrechungen der Stage-Tätigkeiten vor dem laut Ausbildungs- und Orientierungsprojekt vorgesehenen Ende mitzuteilen.
· die Ortswechsel des Teilnehmers/der Teilnehmerin (Einsätze oder Außendienste) im Rahmen der Erfüllung seiner/ihrer Aufgaben zu verfolgen und sie gegebenenfalls dem Begünstigten oder dem ESF-Amt im Falle von Vor-Ort-Kontrollen der Überprüfungen der tatsächlichen Durchführung der Vorhaben mitzuteilen.
· die eventuellen kurzen Abwesenheiten Teilnehmers/der Teilnehmerin zu erfassen (kurze tägliche „Abwesenheiten“, Mitteilungen über vorzeitige Ein- oder Austritte usw.) und sie gegebenenfalls dem Begünstigten oder dem ESF-Amt im Falle von Vor-Ort-Kontrollen der Überprüfungen der tatsächlichen Durchführung der Vorhaben mitzuteilen.
· die täglichen Anwesenheiten des Praktikanten/der Praktikantin über ein entsprechendes vom Veranstalter vorbereitetes Register festzustellen.
· das Register für Stage-Tätigkeiten korrekt auszufüllen.
· bei Beendigung des Stage-Zeitraums an der Bewertung desselben teilzunehmen.
3. Der Praktikumsbetrieb darf dem Praktikanten/der Praktikantin keinerlei Vergütung zukommen lassen.
4. Der Praktikumsbetrieb ist bei Beendigung des Praktikums in keiner Weise zur Anstellung verpflichtet.

Art. 6
Die Parteien erklären einvernehmlich, darüber informiert zu sein und dem ausdrücklich zuzustimmen, dass die personenbezogenen Daten bezüglich der Unterzeichner der vorliegenden Vereinbarung, die anlässlich und im Laufe der Vereinbarung gesammelt werden, ausschließlich zu ihrem Zweck verarbeitet werden. Zur Datenverarbeitung berechtigt sind jeweils der Veranstalter und der Praktikumsbetrieb.

Art. 7
1. Die vorliegende Vereinbarung ist ab dem unten angeführten Datum für die Dauer von _______ [Monate oder Jahre] gültig.
2. Im Sinne des Gesetzes ist diese Vereinbarung, die die Berufsausbildung betrifft, von der Stempelsteuer befreit.



Ort ________________ und Datum ________________

(Unterschrift für den Veranstalter) ____________

(Unterschrift für den Praktikumsbetrieb) ____________
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